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Verordnung 
über die Baubilanzierung 

und Bauprojektierungsbilanzierung

vom 15. Mai 1980

I.
- Geltungsbereich 

§ 1

(1) Diese Verordnung gilt für die Staatsorgane, volkseige
nen Kombinate, wirtschaftsleitenden Organe, Kombinatsbe
triebe, volkseigenen Betriebe, die keinem Kombinat angehö
ren, und ihnen gleichgestellten Betriebe, Einrichtungen, so
zialistischen Genossenschaften sowie Betriebe anderer Eigen
tumsformen.

(2) Diese Verordnung gilt auch für bewaffnete Organe und 
andere Sonderbedarfsträger, soweit in speziellen Rechtsvor
schriften keine abweichenden Regelungen enthalten sind. II.

II.
Aufgabenstellung der Bilanzierung 

§ 2

(1) Das Ziel der Bilanzierung besteht darin, die Bauauf
gaben des Fünf jahrplanes und der Jahresvolkswirtschafts
pläne zur Sicherung der Landesverteidigung, zur Stärkung 
der materiell-technischen Basis, vor allem der Industrie, zur 
ständigen Vertiefung der Intensivierung der gesellschaftli
chen Produktion, zur Verwirklichung des langfristigen Woh

nungsbauprogramms sowie zur Erhaltung und Instandset
zung der Bausubstanz materiell zu sichern. Mit der Bilanzie
rung sind
— die verstärkte Konzentration der Baukombinate und Bau

betriebe^ auf die beschlossenen volkswirtschaftlichen 
Schwerpunktaufgaben durchzusetzen und

— die baulichen Voraussetzungen für die Forschung und die 
schnelle Überleitung wissenschaftlich-technischer Spitzen
leistungen in die Produktion zu gewährleisten.

(2) Im Prozeß der Bilanzierung ist mit hoher Staatsdiszi
plin die Einheit von Plan, Bilanz und Vertrag so herzustel
len, daß die im Investitionsplan enthaltenen Bauaufgaben 
termin-, qualitäts- und sortimentsgerecht fertiggestellt wer
den. Dabei ist
— die Planung, Bilanzierung und vertragliche Bindung des 

Bauprojektierungsablaufes und eines konzentrierten, kon
tinuierlichen Bauablaufes für den gesamten Vorberei- 
tungs- und Durchführungszeitraum der Bauvorhaben 
— auch über den Zeitraum des Fünfjahrplanes hinaus — 
unter Einhaltung der verbindlichen staatlichen Normative 
für die Vorbereitungs- und Durchführungszeiten und der 
Normative für den Investitions- und Bauaufwand bei Si
cherung der geplanten Fertigstellungstermine zu gewähr
leisten;

— im Ergebnis der Abstimmung von zweiglicher und terri
torialer Planung, der Senkung des Bauprojektierungsauf
wandes durch die Anwendung von Projektierungskatalo
gen, Angebotsprojekten und wiederverwendungsfähigen 
Projekt- und Detaillösungen sowie durch die frühzeitige 
Zusammenarbeit aller am Investitionsgeschehen Beteilig
ten die Durchführung der Bauvorhaben mit geringstem 
Bauaufwand und kürzesten Bauzeiten zu organisieren;

— die festgelegte Rang- und Reihenfolge durchzusetzen.


